
 

Stadt Leverkusen Vorlage Nr. 2020/3516 
Ergänzung zur Vorlage Nr. 2020/3516/1 

Der Oberbürgermeister 
  

IV/51-hi/neu 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
25.05.2020 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Hauptausschuss zu Ziff. I. 23.04.2020 Entscheidung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen  
zu Ziff. II. 

25.06.2020 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
- Fortzahlung der Leistungen für 
a) ambulante erzieherische Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII, 
b) Unterbringung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII, 
c) Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII, 
d) Tagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII, 
e) die Förderung von offener Kinder- und Jugendarbeit und Honorare für Honorarkräfte 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII 
 
 
 
 
 
Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: 
 
Aufgrund der Änderung des § 60 der GO NRW vom 15.04.2020 hat der Rat die Dring-
lichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 zu genehmigen. Das aktualisierte Vor-
blatt der Vorlage wird zur Kenntnis gegeben (Beschlusstext siehe Folgeseite). 
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Beschlussentwurf: 
 
I. Weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, beschließt der Hauptaus-

schuss gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW: 
 

1. Die Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für ambulante Hilfen, für die Unter-
bringung in einer Tagesgruppe sowie für die Eingliederungshilfe werden aufgrund 
der besonderen Umstände zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes bei der 
Corona-Pandemie fortgezahlt. 

2. Die Tagespflegepersonen erhalten die bisherigen Leistungen für die von ihnen zu 
betreuenden Kinder. 

3. Die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger wird fortge-
setzt. 

4. Die in den offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen tätigen Honorarkräfte erhal-
ten ihre Honorarmittel auf der Basis der abgeschlossenen Verträge. 
 

Diese Regelungen gelten vorbehaltlich der Ausführungen des Landesausführungsge-
setzes zum Sozialdienstleister-Einsatz Gesetz (SodEG). 
 
Die Träger verpflichten sich, alle Leistungen wie Kurzarbeitergeld oder Leistungen 
aus dem Schutzschirm des Landes NRW in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen 
werden nach Wiederaufnahme der regulären Arbeit gegen gerechnet. 

 
 

II. Vorstehende Dringlichkeitsentscheidung wird gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 GO NRW 
genehmigt. 

 
 
gezeichnet: 
Richrath 
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